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Änderung der Tiroler Öffnungszeitenverordnung 2008 - Marktgemeinde Fieberbrunn;
Stellungnahme

Die Marktgemeinde Fieberbrunn hat beim Amt der Tiroler Landesregierung einen Antrag auf Auf
nahme als besonders tourismusintensiver Ort gemäß Anlage 2 der Tiroler Öffnungszeitenverord
nung 2008 gestellt.

Im s7 Abs. 1 lit. d Tiroler Öffnungszeitenverordnung 2008 ist die Ausnahmeregelung für besonders
tourismusintensive Orte (Aufzählung der Orte in der Anlage 2) enthalten. Als Kriterium für beson
ders tourismusintensive Orte wurde im Jahre 2007 festgelegt, dass als Indiz für eine besonders
hohe Tourismusintensität einer Gemeinde mehr als 500.000 Nächtigungen pro Jahr oder mehr als
500 Nächtigungen je Einwohner zu werten sind.

Aus der Nächtigungsstatistik des Landes Tirol ergeben sich im Jahr 2018 für die Gemeinde Fie
berbrunn 516.087 und im Jahr 2019 533.015 touristische Nächtigungen.

Die Wirtschaftskammer Tirol befürwortet die Änderung der gegenständlichen Verordnung. Die Ge
meinde Fieberbrunn liegt über der Grenze von 500.000 Nächtigungen pro Jahr und erfüllt sohin
die Voraussetzungen eines außergewöhnlichen regionalen Bedarfes für die Aufnahme als ,,beson
ders tourismusintensiver Ort" in die Anlage 2.

Freundliche Grüße

Christoph Walser
Präsident

WIRTSCHAFTSKAMMER TIROL

-~-k
elyn Geiger-Anker

Direktorin

Wissen für die Wirtschaft. IG.I»


